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Nikolai Soukup 

HINDERNISSE UND PERSPEKTIVEN  
FÜR EINE SOZIALE NEUAUSRICHTUNG DER EU 

1 EINLEITUNG1 

„Ich möchte ein Europa mit einem sozialen ‚Triple-A‘“, erklärte Jean-Claude Juncker (2014a, 

34  f.) als designierter EU-Kommissionspräsident im Oktober 2014 in seiner Rede vor dem 

Europäischen Parlament. Diesem Aufruf folgten mehrere Initiativen, die in den darauffolgen-

den Jahren auf die sozialpolitische EU-Agenda gesetzt wurden. So wurde im November 2017 

auf dem EU-Sozialgipfel in Göteborg die sogenannte „europäische Säule sozialer Rechte“ 

(ESSR) (vgl. Europäisches Parlament et al. 2017) proklamiert, ein rechtlich unverbindliches 

Dokument mit mehreren Prinzipien zu verschiedenen Bereichen der Sozial- und Beschäfti-

gungspolitik. Darüber hinaus befinden sich aktuell mehrere Vorschläge für sozialpolitische 

EU-Rechtsakte in Verhandlung, darunter unter anderem ein Vorschlag zur Schaffung einer 

Europäischen Arbeitsbehörde (vgl. Europäische Kommission 2018; siehe dazu Gagawczuk in 

diesem Band) und ein Vorschlag für eine Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeits-

bedingungen (vgl. Europäische Kommission 2017a; siehe dazu Risak in diesem Band). Mit 

einem Reflexionspapier möchte die Europäische Kommission zudem eine Debatte über die 

künftige Entwicklung der „sozialen Dimension Europas“ (Europäische Kommission 2017b) an-

stoßen. Dessen Vorwort hält fest, dass das „Vertrauen [der Menschen, Anm.] in die Fähigkeit 

Europas, die Zukunft zu gestalten und gerechte und prosperierende Gesellschaften hervorzu-

bringen, […] erschüttert [ist]. Unser gemeinsames soziales Bestreben ist ein Weg, wie wir den 

Rückhalt in der Gesellschaft wiedergewinnen und unsere Zukunft gestalten können“ (ebd., 3).  

Auf den ersten Blick erscheinen diese Entwicklungen als deutlicher Kontrast zur EU-Krisenbe-

wältigungspolitik ab 2010, die – in besonders drastischem Ausmaß für die Mitgliedstaaten, die 

finanzielle Kreditprogramme erhielten – auf eine restriktive Fiskalpolitik und angebotsorientier-

te „Strukturreformen“ etwa zur Deregulierung des Arbeitsrechts und zur Dezentralisierung der 

Lohnverhandlungen setzte (vgl. z. B. Oberndorfer 2013, 19–21). Zudem könnte der Eindruck 

entstehen, die bisherige Integrationsweise der EU, der viele KommentatorInnen eine struktu-

relle Unterordnung sozialer Ziele unter Ziele der Marktliberalisierung attestieren (vgl. z.  B. 

Scharpf 2002, 647–649; Holman 2004, 716–725; Van Apeldoorn 2009, 23–27), würde von 

SpitzenvertreterInnen der EU-Institutionen infrage gestellt. 

Ein Blick in die Geschichte des Integrationsprozesses der EU und ihrer Vorgängerorganisatio-

nen zeigt jedenfalls, dass Appelle zu einer stärkeren sozialen Ausrichtung, deklaratorische Ver-

ankerungen sozialer Grundsätze, aber auch konkrete sozialpolitische Errungenschaften die 

politische Agenda auf europäischer Ebene in unterschiedlichen Phasen geprägt haben (vgl. 

Pochet 2017, siehe Abschnitt 2.1). Diese Elemente waren jedoch regelmäßig in grundlegende 

1 Für wertvolle Anmerkungen zu einer Vorversion des Textes danke ich Georg Feigl und Oliver Prausmüller. 
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Widersprüche eingebettet. So blieben etwa die Versuche, eine soziale Dimension des Binnen-

marktes durch arbeitsrechtliche Mindeststandards zu etablieren, von der Zielsetzung der um-

fassenden Liberalisierung grenzüberschreitender Markttätigkeit überschattet (siehe Abschnitt 

2.1). Die primärrechtlichen Zielsetzungen in Bezug auf „Vollbeschäftigung“ und „sozialen Fort-

schritt“ (Art. 3 Abs. 3 EUV2) werden nicht zuletzt durch die restriktiven Fiskalregeln innerhalb 

der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) konterkariert, die die Spielräume für öffentliche 

Interventionen zur Verfolgung dieser Ziele einschränken (siehe Abschnitt 2.1). Darüber hinaus 

ist die Betonung der Bedeutung des „Europäischen Sozialmodells“ auf EU-Ebene oftmals von 

Reformempfehlungen begleitet gewesen, die Einschnitte in die sozialen Schutzniveaus der Mit-

gliedstaaten bedeuteten (vgl. z. B. Hermann/Hofbauer 2007, 129 f.; siehe Abschnitt 2.2). 

Dieser Beitrag argumentiert, dass die Debatte um die soziale Dimension der Europäischen 

Union auf der EU-Agenda die Frage weitgehend ausblendet, welche Faktoren eine grundle-

gend soziale Ausrichtung der EU, die als „soziales Europa“3 bezeichnet werden könnte, ein-

schränken bzw. verhindern. Der Fokus liegt daher auf der Frage, welche zentralen Hindernisse 

überwunden werden müssten, um eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU zu er-

möglichen. Dabei werden drei zentrale Faktoren identifiziert: 1) die Überordnung neoliberaler 

wirtschaftspolitischer Integration über wohlfahrtsstaatliche Politik, 2) die diskursive Umdeu-

tung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher Politik im Sinne der Erfüllung vermeintlicher Erfordernisse 

der Wettbewerbsfähigkeit und fiskalischer „Sachzwänge“ sowie 3) das massive Ungleichge-

wicht der sozialen Kräfteverhältnisse in der EU zulasten der ArbeitnehmerInnen. In den folgen-

den Abschnitten wird die Herausbildung dieser Faktoren analysiert. Darauf aufbauend wird 

anhand beispielhafter Entwicklungen in der EU-Wirtschaftspolitik und der EU-Sozialpolitik 

sowie anhand von Veränderungen der Kräfteverhältnisse zwischen Arbeit und Kapital in der 

EU der Frage nachgegangen, inwiefern Schritte in Richtung einer Überwindung dieser Hinder-

nisse gegenwärtig zu beobachten sind. Abschließend werden Überlegungen dahin gehend 

skizziert, was diese Analyse in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten für auf sozialen Fort-

schritt ausgerichtete AkteurInnen innerhalb der EU bedeutet. 

2 ZENTRALE HINDERNISSE FÜR EINE SUBSTANZIELLE SOZIALE  
NEUAUSRICHTUNG DER EU  

2.1 Überordnung neoliberaler wirtschaftspolitischer Integration über wohl-
fahrtsstaatliche Politik 

Im Folgenden wird argumentiert, dass eine Überordnung neoliberaler wirtschaftspolitischer 

Integration über wohlfahrtsstaatliche Politik ein zentrales Hindernis für eine substanzielle so-

ziale Neuausrichtung der EU darstellt. 

2 Vertrag über die Europäische Union. 
3 Der Begriff „soziales Europa“ wird oftmals mit der Ära des Kommissionspräsidenten Jacques Delors assoziiert 

und als Zielsetzung der Schaffung wirkungsvoller Reregulierungs- und Umverteilungsmechanismen auf europäi-
scher Ebene verstanden (vgl. Crespy/Menz 2015, 3), die im Wesentlichen als Ergänzung zur und Abfederung der 
ökonomischen Integration gesehen werden. Dieses Begriffsverständnis wird in diesem Beitrag nicht angewandt, 
da hier eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU nicht als Ergänzung zur stark neoliberal ausgerichteten 
ökonomischen Integration konzipiert wird, sondern vielmehr Letztere als zentrales Hindernis für einen grundlegen-
den sozialen Kurswechsel verstanden wird (siehe Abschnitt 2.1).  
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Bereits die Anfangsphase der Integration innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft (EWG) war mit den Zielen der Schaffung einer Zollunion und eines gemeinsamen Mark-

tes auf ökonomische Liberalisierung fokussiert (vgl. Scharpf 2010, 212). Der EWG-Vertrag hielt 

zwar die Notwendigkeit fest, „auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu 

ermöglichen“ (Art. 117 EWGV4). Zudem enthielt der Vertrag das Prinzip der Entgeltgleichheit 

zwischen Männern und Frauen (vgl. Art. 119 EWGV; siehe auch Klatzer/Schlager in diesem 

Band). Dennoch sah der Vertrag keine eigenständigen supranationalen Kompetenzen im Be-

reich der Sozialpolitik vor (vgl. Barnard/De Baere 2014, 7). Vielmehr drückte der Gründungsakt 

der EWG die Sichtweise aus, dass die Angleichung sozialer Standards automatisch auf die 

ökonomische Integration folgen würde (vgl. ebd.). Die marktliberale Schlagseite der europäi-

schen Integration in Kombination mit der Etablierung der Doktrinen der unmittelbaren Wirkung 

von Europarecht und dessen Vorrang vor nationalem Recht erzeugte Scharpf (2002, 645) zu-

folge eine „constitutional asymmetry between policies promoting market efficiencies and po-

licies promoting social protection and equality“. Dies führte dazu, dass „all employment and 

welfare-state policies at the national level had to be designed in the shadow of ‘constitutiona-

lized’ European law“ (ebd., 647). Aufgrund der beschränkten Reichweite der ökonomischen 

Integration zu Beginn des EWG-Integrationsprozesses zeitigte diese Unterordnung mitglied-

staatlicher Sozialpolitik unter marktliberale Regelungen auf europäischer Ebene anfangs je-

doch keine wesentlichen Auswirkungen und verhinderte die expansive Entwicklung der Wohl-

fahrtsstaaten der EWG-Länder nicht (vgl. ebd. sowie Scharpf 2010, 212). 

Nach einer Phase der weitgehenden Stagnation des europäischen Integrationsprozesses in 

den 1970er- und frühen 1980er-Jahren, die mit einer tiefgreifenden ökonomischen Krise (siehe 

Abschnitt 2.3) zusammenfiel (vgl. Van Apeldoorn 2002, 63), kam es ab Mitte der 1980er-Jahre 

zu einem Integrationsschub (vgl. ebd., 69). Dessen zentrale Bestandteile – die Vertiefung des 

Binnenmarkts sowie etwas später die Wirtschafts- und Währungsunion – verstärkten die 

asymmetrische Konstellation zwischen marktliberalen und marktkorrigierenden Politiken in 

der EU, indem sie erstere Ausrichtung stärker auf der europäischen Ebene verankerten und 

die Spielräume für letztere auf der nationalen Ebene erheblich einschränkten (vgl. z. B. Scharpf 

2002, 647–649; Holman 2004, 716–725; Van Apeldoorn 2009, 23–27). 

Die Grundlagen für die übergeordnete Stellung der Marktliberalisierung im Binnenmarkt wur-

den jedoch bereits vor Beginn des groß angelegten Programms zur Binnenmarktvertiefung 

gelegt, und zwar außerhalb demokratischer Entscheidungsfindung (vgl. z. B. Rödl/Seitz 2018, 

22–32).5 So entwickelte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in mehreren Urteilen ab den 

1970er-Jahren eine besonders weitreichende – „liberalistische“ (Rödl/Seitz 2018, 12) – Inter-

pretation der Marktfreiheiten (vgl. ebd., 22–31; Scharpf 2010, 217–224). Dieser Auslegung 

zufolge verbieten die primärrechtlich garantierten Marktfreiheiten nicht nur die ungleiche Be-

handlung der MarktteilnehmerInnen der Mitgliedstaaten, sondern prinzipiell ebenso (auch po-

tenzielle) Beschränkungen der grenzüberschreitenden Markttätigkeit – auch im Bereich des 

4 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
5 Auch Scharpf (2010, 215–228) hebt den durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) stark vorangetriebenen Fokus 

der EU-Integration auf Liberalisierung und die Schwierigkeit, EuGH-Urteile durch politische Entscheidungen zu 
korrigieren, hervor. Er weist jedoch darauf hin, dass Liberalisierung nicht notwendigerweise in einem marktliberalen 
oder neoliberalen Sinne zu verstehen sei, da der EuGH etwa auch das Recht von ArbeitsmigrantInnen auf Nichtdis-
kriminierung aufgrund der StaatsbürgerInnenschaft geschützt oder das Prinzip des gleichen Entgelts für Frauen 
und Männer gestärkt habe (vgl. ebd., 222). Ich spreche hier dennoch von einer Überordnung marktliberaler Inte-
gration über marktkorrigierende bzw. wohlfahrtsstaatliche Politik, unbeschadet dessen, dass die Förderung be-
stimmter sozialer Rechte mitunter durchaus auch aus einer marktliberalen Perspektive vertreten wird.   
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Arbeits- und Sozialrechts (vgl. Rödl/Seitz 2018, 29, 12–16, 18 f. u. 22–24, sowie Scharpf 2010, 

217–224). Die Möglichkeit einer Rechtfertigung von Beschränkungen der Marktfreiheiten wird 

vom EuGH relativ eng ausgelegt (vgl. Rödl/Seitz 2018, 27; Scharpf 2010, 219). Die Bedeutung 

dieser richterlich geschaffenen „Super-Freiheitsrechte der Unternehmen“ (Rödl/Seitz 2018, 

12) für gewerkschaftliche Grundrechte wurde in den Urteilen Viking6 und Laval7 besonders 

deutlich, in denen der EuGH Marktfreiheiten über das Streikrecht stellte (vgl. Rödl/Seitz 2018, 

24 f.; für Näheres zu diesen Urteilen vgl. z. B. ebd., 57–63 u. 77–79; Warneck 2010, 7–10). 

Auch in weiteren Bereichen zeigte sich immer wieder ein Spannungsverhältnis zwischen Bin-

nenmarktregeln und wohlfahrtsstaatlichen Zielen und Handlungsspielräumen. So ist das EU-

Wettbewerbsrecht kontinuierlich Gegenstand kontroverser Diskussionen über dessen Auswir-

kungen auf die Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Erbringung, Orga-

nisation und Finanzierung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge (vgl. Krajewski 2013, 

109–112). 

Darüber hinaus gingen ab Mitte der 1990er-Jahre – unterschiedlich weitreichende – Liberali-

sierungen in mehreren Sektoren, die vormals außerhalb des Wettbewerbs standen (Telekom-

munikation, Post, Strom, Gas, Verkehr und Rundfunk), auf EU-Richtlinien zurück (vgl. Raza  

et al. 2004, 28). Der generelle – nicht nur durch EU-Rechtsakte vorangetriebene – Trend zur 

Liberalisierung und die damit oftmals verbundenen Privatisierungen führten in mehreren 

 Mitgliedstaaten unter anderem zu deutlich verschlechterten Beschäftigungs- und Arbeits-

bedingungen in den betroffenen Branchen (vgl. Flecker 2013). 

Die asymmetrische Konstruktion der EU – die Gewährleistung grenzüberschreitender Markt-

aktivität bei schwach ausgeprägter Angleichung sozialer Standards – trug im Zuge des mas-

siven Lohngefälles zwischen ost- und westeuropäischen Mitgliedstaaten nach der EU-Ost-

erweiterung zudem zu Strategien von Unternehmen bei, ihre Kosten durch niedrigere Löhne 

für ArbeitsmigrantInnen aus Mittel- und Osteuropa zu senken (vgl. Bernaciak 2004, 22; siehe 

dazu auch Gagawczuk in diesem Band).  

Eine weitere Verfestigung der asymmetrischen Integrationsweise erfolgte durch die Rege-

lungsarchitektur der Wirtschafts- und Währungsunion. So schränken die restriktiven Fiskalre-

geln die budgetpolitischen Spielräume der Mitgliedstaaten ein und führen dazu, dass konjunk-

turstabilisierende Maßnahmen in Krisenzeiten deutlich erschwert werden (vgl. Stockhammer 

2013, 5 u. 7; Bieler 2015, 27). Innerhalb des Policy-Regimes der WWU haben die Eurozonen-

Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit verloren, ihre Ökonomien durch Währungsabwertun-

gen zu unterstützen (vgl. Scharpf 2002, 648). Darüber hinaus wurde in der WWU eine Refinan-

zierung der mitgliedstaatlichen Haushalte über die nationalen Zentralbanken untersagt (vgl. 

Oberndorfer 2015, 182; Stockhammer 2013, 7 u. 14). Die Europäische Zentralbank wurde 

zudem mit einem Mandat ausgestattet, das primär auf Preisstabilität orientiert ist, womit diese 

den Zielsetzungen der Förderung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung übergeordnet 

ist (vgl. Bieler 2015, 26 f.). Die quasiverfassungsrechtliche Verankerung dieser Prinzipien wur-

de von Stephen Gill als „neuer Konstitutionalismus“ (Gill 2003, 131, eigene Übersetzung) ana-

lysiert. Dieser ziele darauf ab, die Ausrichtung an Markteffizienz und dem Vertrauen der Märk-

te durch deren Verankerung in verbindlichen Regeln von demokratischen Entscheidungspro-

zessen abzuschirmen (vgl. ebd., 132). 

6 EuGH, 11. 12. 2007, C-438/05, Viking. 
7 EuGH, 18. 12. 2007, C-341/05, Laval.
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass die zentralen ökonomischen Integrationsprojekte ab 

Mitte der 1980er-Jahre stark von einer neoliberalen Ausrichtung geprägt sind (vgl. Bieler 2015, 

198–200). Wenngleich Neoliberalismus äußerst vielschichtig ist, kann dieser als Projekt zur 

Wiederherstellung der Machtposition des Kapitals in Reaktion auf die Krisen der 1970er-Jahre 

(siehe Abschnitt 2.3) verstanden werden (vgl. Van Apeldoorn/Overbeek 2012, 4), das sich im 

Wesentlichen in einem „mix of liberal pro-market and supply-side discourses (laissez-faire, 

privatization, liberalization, deregulation, competitiveness) and of monetarist orthodoxy (price 

stability, balanced budgets, austerity)“ (ebd., 5) ausdrückt. Van Apeldoorn (2009, 24–26) zufol-

ge könne die Ausrichtung der EU-Integration, die sich in den 1990er-Jahren herausgebildet 

hat, jedoch nicht als idealtypische Form neoliberaler Prinzipien verstanden werden, sondern 

vielmehr als „embedded neoliberalism“ (Van Apeldoorn 2009, 24), der „einbettende“ Elemen-

te des sozialen Schutzes und des Schutzes von Industrien mitartikuliert, diese aber zugleich 

unterordnet. Die vor allem auf der nationalen Ebene angesiedelte begrenzte „Einbettung“ neo-

liberaler Politik werde durch den Prozess der Marktliberalisierung auf  europäischer Ebene je-

doch weiter erodiert (vgl. ebd., 22 u. 27). 

Eine Zuspitzung dieser asymmetrischen Konstellation lässt sich in den zentralen Maßnahmen 

zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise erkennen. So wurden die Reformen der 

„Economic Governance“ der EU im Zuge der Krisenpolitik ab 2011, die auf eine Verschärfung 

der fiskalpolitischen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) und Druck in Rich-

tung einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (u.  a. durch Lohnzurückhaltung, siehe auch 

Müller/Schulten in diesem Band) ausgerichtet waren, von Oberndorfer (2015, 193–203) als 

Bestandteile eines „autoritären Konstitutionalismus“ (ebd., 202, eigene Übersetzung) identifi-

ziert. Dieser zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass formaldemokratische Erfordernis-

se umgangen werden, was daran sichtbar werde, dass zentrale Bestandteile der Rechtsakte 

des sogenannten „Six Pack“ und des „Two Pack“ keine ausreichende rechtliche Grundlage in 

den EU-Verträgen haben (vgl. ebd., 195 u. 199–202). 

Die Überordnung radikaler marktliberaler Politik über wohlfahrtsstaatliche Handlungsmöglich-

keiten zeigt sich zudem darin, dass die Europäische Kommission und die EZB durch „ihre 

Beteiligung an der Aushandlung, dem Abschluss und der Durchsetzung der MoU [,Memoran-

da of Understanding‘, Anm.]“ gegenüber Mitgliedstaaten, die im Zuge der Finanz- und Wirt-

schaftskrise in Refinanzierungsschwierigkeiten geraten waren, EU-Primärrecht verletzt haben, 

wie Fischer-Lescano (2013, 63) analysiert hat. Dieser argumentiert, dass die beiden EU-Insti-

tutionen in diesem Zusammenhang u. a. das Recht auf Tarifautonomie, das Recht auf Arbeits-

entgelt, das Menschenrecht auf Wohnung und soziale Sicherheit und das Menschenrecht auf 

Gesundheit verletzt haben, welche in der EU-Grundrechtecharta8 und völkerrechtlichen 

Rechtsakten verankert sind (vgl. ebd.). 

2.2 Diskursive Umdeutung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher Politik im Sinne 
der Erfüllung vermeintlicher Erfordernisse der Wettbewerbsfähigkeit 
und fiskalischer „Sachzwänge“ 

Ein zentrales Hindernis für eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU stellt jedoch 

nicht nur die Unterordnung wohlfahrtsstaatlicher Politik im EU-Mehrebenensystem dar, die – 

wie die Ausführungen im vorigen Abschnitt zeigten – in mehrfacher Hinsicht strukturell veran-

kert ist. In diesem Abschnitt wird argumentiert, dass auch eine spätestens ab Mitte der 1990er-

8 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000/C 364/01). 
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Jahre in der EU stark vorangetriebene diskursive Umdeutung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher 

Politik, bei der das Ziel der Marktkorrektur in den Hintergrund gerückt wurde (siehe dazu un-

ten), eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU wesentlich erschwert. 

Zu Beginn der europäischen Integration innerhalb der EWG waren sozialpolitische Rechtsakte 

im Wesentlichen auf die Ermöglichung der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit und die Schaffung 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) beschränkt. Mit dem sozialpolitischen Aktionsprogramm 

von 1974 kam es zu einer Ausweitung sozialpolitischer EU-Richtlinien, unter anderem bezüg-

lich Mindeststandards zum Schutz von ArbeitnehmerInnen bei Massenentlassungen (vgl. Rat 

der Europäischen Gemeinschaften 19759), Betriebsübergängen (vgl. Rat der Europäischen 

Gemeinschaften 197710) und Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin 

(vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften 198011), sowie mehrerer Richtlinien zur Gleichbe-

handlung von Frauen und Männern (vgl. Gagawczuk 2007, 198 f.). 

Obwohl die westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten in den Nachkriegsjahrzehnten unterschied-

liche strukturelle Charakteristika aufwiesen, lassen sich mehrere Gemeinsamkeiten erkennen. 

So identifizieren Altvater/Mahnkopf (2007, 119–122) vier Elemente, die für UnterstützerInnen 

der traditionellen westeuropäischen „Sozial(staats)modelle“ deren „normativen Kern“ (ebd., 

119) ausmachen. Dazu zählt erstens ein 

„impliziter Gesellschaftsvertrag, der allen Bürgern neben den persönlichen und poli-

tischen auch soziale (Anspruchs-) Rechte garantiert, welche diese gegenüber dem 

(National-) Staat geltend machen können – und das staatliche Gebilde überhaupt erst 

legitimieren. Nach diesem Verständnis setzt die Wahrnehmung demokratischer Frei-

heitsrechte ein gewisses Maß an Gleichheit voraus und muss daher – über kollektive 

Umverteilungs- und Versicherungsmechanismen – mit einer Einschränkung des Wa-

rencharakters der Arbeit (‚Dekommodifizierung der Arbeitskraft‘) einhergehen“ (ebd.; 

vgl. dazu auch das Konzept sozialer BürgerInnenschaft von Marshall (2014 [1950]). 

Ein zweites – stets umstrittenes – Prinzip betreffe „die soziale Verpflichtung privaten Eigen-

tums“ (Altvater/Mahnkopf 2007, 119). Eine weitreichende auf soziale Umverteilung abzielende 

Interpretation konnte sich nicht in allen Ländern der (späteren) EU-15 durchsetzen, in 

„Deutschland wie in anderen Ländern des ‚rheinischen Kapitalismus‘“ wurde aber jedenfalls 

das Prinzip sozialen Ausgleichs maßgeblich, für das der Staat zu sorgen hatte (vgl. ebd., 

119 f.). Eng damit verbunden war – zumindest für den korporatistischen und noch mehr für 

den sozialdemokratischen Sozialstaatstyp – drittens „eine grundsätzlich positive Auffassung 

von der Rolle des Staates“, der zufolge der „Staat als Garant für die Bekämpfung extremer 

Armut, für umfassende soziale und ökonomische Sicherheiten aller Bürger, für den Abbau von 

Einkommensungleichheit und für annähernd gleiche Zugangschancen zu qualitativ hochwer-

tigen sozialen Dienstleistungen und öffentlichen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge“ (ebd., 

120) galt. Dieses Staatsverständnis ermöglichte auch die für die Nachkriegsjahrzehnte cha-

rakteristische keynesianische Wirtschaftspolitik, die der Stimulierung der gesamtwirtschaftli-

chen Nachfrage (vgl. Van Apeldoorn 2002, 52) und der Gewährleistung von Vollbeschäftigung 

(vgl. Hay/Wincott 2012, 106; Korpi 2003, 594–596) zentralen Stellenwert einräumte. Als viertes 

zentrales Element der traditionellen westeuropäischen wohlfahrtsstaatlichen Modelle identifi-

zieren Altvater/Mahnkopf (2007, 121) den Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital, 

9 Kodifiziert in Rat der Europäischen Union (1998). 
10 Kodifiziert in Rat der Europäischen Union (2001). 
11 Kodifiziert in Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union (2008). 
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der auf dem fordistischen Wachstumsmodell beruhte. Letzteres zeichnete sich dadurch aus, 

dass die durch Fließbandarbeit ermöglichte Massenproduktion von Gütern zu großen Produk-

tivitätssteigerungen führte, die sich in kontinuierlichen Reallohnzuwächsen der Arbeitneh-

merInnen niederschlugen, welche wiederum die Nachfrage nach den hergestellten Gütern si-

cherstellten (vgl. z. B. Van Apeldoorn 2002, 52; Ryner/Cafruny 2017, 33–35). 

Mit der 1986 in Kraft getretenen Einheitlichen Europäischen Akte erhielt die EWG die Kompe-

tenz zur Setzung rechtsverbindlicher Mindeststandards im Bereich der Gesundheit und Si-

cherheit am Arbeitsplatz, und mit dem 1993 in Kraft getretenen Vertrag von Maastricht wurden 

der EU mehrere weitere Kompetenzen für arbeitsrechtliche Mindestvorschriften übertragen 

(vgl. Barnard/De Baere 2014, 8–10). Der Vertrag von Maastricht führte zudem die Möglichkeit 

ein, von den EU-Sozialpartnern vereinbarte Abkommen über einen Vorschlag der Kommission 

als verbindliche Rechtsakte zu beschließen, wodurch bislang drei übersektorale EU-Richtlini-

en entstanden sind (vgl. ebd., 20). 

Die 1990er-Jahre bis hin zum Anfang der 2000er-Jahre werden von Degryse/Pochet (2018, 32 

u. 20) als eine Phase der dynamischen quantitativen Entwicklung hinsichtlich sozialpolitischer 

EU-Rechtsakte identifiziert. Die in diesem Zeitraum verabschiedeten sozialpolitischen Richtli-

nien lassen sich vor allem den Bereichen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen, Geschlechtergleichstellung und Arbeitszeit zuordnen (vgl. 

ebd., 32). Ab Mitte der 2000er-Jahre lässt sich feststellen, dass neue sozialpolitische Richtli-

nien tendenziell häufiger einen sektoralen Anwendungsbereich hatten, anstatt alle Arbeitneh-

merInnen zu betreffen (vgl. ebd., 21), und ab 2007 ist die Häufigkeit der Beschlüsse zu sozial-

politischen EU-Rechtsakten Degryse/Pochet (2018, 32 u. 20) zufolge stark zurückgegangen. 

Ein zentrales Terrain der sozial- und beschäftigungspolitischen Debatten auf EU-Ebene betrifft 

jedoch ab Mitte der 1990er-Jahre die Agenda rechtlich unverbindlicher Koordinierung der 

Politiken der Mitgliedstaaten. So werden seit dem 1997 unterzeichneten Vertrag von Amster-

dam regelmäßig auf Vorschlag der Kommission vom Rat beschäftigungspolitische Leitlinien 

beschlossen, die allgemeine Ziele für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

enthalten (vgl. Schellinger 2016, 33; Scharpf 2002, 652 f.). Die dabei angewandte sogenannte 

Offene Methode der Koordinierung, innerhalb deren die Mitgliedstaaten ohne rechtliche Ver-

bindlichkeit gemeinsame Zielsetzungen für auf nationaler Ebene zu verfolgende Reformen 

festlegen, wurde auch auf die Bereiche des sozialen Schutzes und der sozialen Inklusion 

übertragen (vgl. ebd., 652; siehe dazu auch Heitzmann in diesem Band). Seit 2011 spielen 

zudem die länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters eine 

bedeutende Rolle in der Koordinierung der mitgliedstaatlichen Beschäftigungs- und Sozialpo-

litik (vgl. Copeland/Daly 2018). 

Relevant ist dabei allerdings nicht nur, dass rechtlich unverbindliche Koordinierungsprozesse 

in der EU-Sozial- und -Beschäftigungspolitik zunehmend wichtiger wurden, während die 

Agenda rechtsverbindlicher arbeitsrechtlicher EU-Mindeststandards tendenziell in den Hinter-

grund gerückt ist (vgl. Schellinger 2015, 8). Auf inhaltlicher Ebene lässt sich zudem eine zu-

nehmende diskursive Reorientierung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher Politik auf EU-Ebene 

feststellen. Dabei rückt die Ausrichtung an der Korrektur von Marktergebnissen und der Ge-

währleistung sozialer Rechte in den Hintergrund, während die Notwendigkeit der Anpassung 

wohlfahrtsstaatlicher Politik an die vermeintlichen Erfordernisse der Wettbewerbsfähigkeit 

(vgl. in Bezug auf Sozial- bzw. Beschäftigungspolitik z. B. Jepsen/Serrano Pascual 2005, 238; 

Altvater/Mahnkopf 2007, 130; Schellinger 2016, 50–52; Van Apeldoorn 2003, 130) und be-

hauptete fiskalische Sachzwänge hervorgehoben werden. Das Wettbewerbsfähigkeitskon-
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zept der Kommission zielt dabei stark auf den Abbau vermeintlich zu rigider Arbeitsmarktre-

gulierungen ab, der zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung bei-

tragen solle (vgl. ebd., 126–130). 

Diese auf EU-Ebene stark vorangetriebene Umdeutung der Funktion der Beschäftigungs- und 

Sozialpolitik bzw. wohlfahrtsstaatlicher Politik im weiteren Sinne lässt sich deutlich anhand 

der Verwendung des Begriffs des „Europäischen Sozialmodells“ durch die Europäische Kom-

mission ab Mitte der 1990er-Jahre erkennen. So definierte das Weißbuch der Europäischen 

Kommission zur Zukunft der europäischen Sozialpolitik von 1994 den Begriff eines „European 

social model“ als „a number of shared values“, die „democracy and individual rights, free 

collective bargaining, the market economy, equality of opportunity for all and social welfare 

and solidarity“ (Commission of the European Communities 1994, 2) beinhalteten. Gleichzeitig 

hob das Weißbuch hervor, dass Wettbewerbsfähigkeit für Wohlstand und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen entscheidend sei, und plädierte für eine Neuorientierung von Arbeitsmarktpoli-

tiken (vgl. ebd., 3) sowie eine Schwerpunktverschiebung vom Ziel der Sozialhilfe hin zur Be-

schäftigungsschaffung (vgl. ebd., 4; Bruff 2017, 155). „The ESM [European social model, 

Anm.] could continue to exist, but only if ‘social’ institutions and practices proved able to 

adapt successfully to the challenges of the contemporary period“, fasst Bruff (ebd.) die sozi-

alpolitische Neuausrichtung des Weißbuchs zusammen. 

Das „Europäische Sozialmodell“ kann, wie Jepsen/Serrano Pascual (2005, 238 u. 240) argu-

mentieren, als politisches Projekt verstanden werden, das auf die Steigerung der Legitimität 

europäischer Institutionen abzielt. Innerhalb dieses Projekts werden diskursiv gemeinsame 

europäische Herausforderungen dargestellt, die gemeinsamer Lösungen bedürfen, womit 

eine spezifische Neudefinition der Rolle von Sozialpolitik einhergehe (ebd., 238). „Instead of 

being a ‘market-correcting’ factor, social policy becomes, in the European discourse, an inst-

rument for optimizing the adjustment of social-protection systems to market forces“ (ebd.; 

vgl. auch Altvater/Mahnkopf 2007, 130). Der Begriff war, wie Hermann/Hofbauer (2007, 130) 

argumentieren, im Rahmen der Lissabon-Strategie ab 2000 in eine spezifische von der Euro-

päischen Kommission vorangetriebene Argumentation eingebettet, wonach die EU und ihre 

Mitgliedstaaten mit gemeinsamen Herausforderungen wie der Globalisierung und alternden 

Gesellschaften konfrontiert seien. Da Wettbewerbsfähigkeit angesichts der Globalisierung 

eine Voraussetzung dafür sei, hohe Arbeits- und Sozialstandards aufrechterhalten zu können, 

müsse das Europäische Sozialmodell dieser Argumentation zufolge dem Ziel der Wettbe-

werbsfähigkeit untergeordnet werden oder zu diesem Ziel beitragen (vgl. ebd.). 

Diese angebotsorientierte, auf Arbeitsmarktderegulierung fokussierte Neuausrichtung der EU-

Sozial- und Beschäftigungspolitik schlug sich deutlich in den beschäftigungspolitischen Leit-

linien nieder (vgl. Scharpf 2002, 654). Dies zeigt sich etwa in den Empfehlungen in den ersten 

Leitlinien zur Steigerung atypischer Beschäftigung, um die Flexibilität auf den Arbeitsmärkten 

zu erhöhen (vgl. Schellinger 2016, 50), sowie zur Gewährleistung ausreichender Anreize für 

Arbeitslose zur Erwerbssuche (vgl. ebd., 33; Scharpf 2002, 654). 

In ihrer Analyse jener länderspezifischen Empfehlungen von 2011 bis 2015, die soziale The-

men betrafen, kommen Copeland/Daly (2018, 1006) zu dem Ergebnis, dass in diesem Zeit-

raum lediglich durchschnittlich 7 % der entsprechenden Empfehlungen eine marktkorrigieren-

de Ausrichtung aufwiesen. Diese betrafen insbesondere die Ausweitung bzw. verbesserte 

Organisation von sozialer Hilfe und Bildungsangeboten für benachteiligte Gruppen (vgl. ebd., 

1007). 52 % wurden einer gemischten Kategorie zugeordnet (vgl. ebd., 1006, Tabelle 1). Da-

runter fallen insbesondere Empfehlungen zur Erhöhung des Arbeitsmarktzugangs unter ande-
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ren von Frauen, Jugendlichen und Personen mit niedriger Qualifizierung (vgl. ebd., 1007 f.). 

Eine Verbesserung von Qualifikationen und sozialen Dienstleistungen wird hier als bevorzug-

ter Lösungsansatz gesehen, aber auch die Bewältigung struktureller Arbeitsmarktprobleme, 

zu denen etwa mangelnde Flexibilität gezählt wird (vgl. ebd., 1008). 41 % der entsprechenden 

Empfehlungen in dem Zeitraum wiesen der Analyse von Copeland/Daly (2018, 1006, Tabelle 

1) zufolge eine „‘market making’“ (ebd., 1008) Orientierung auf. In diese Kategorie fallen etwa 

Empfehlungen zur Arbeitsmarktderegulierung, zur Deregulierung von Lohnfindungssystemen 

sowie zu einer Stärkung der privaten Pensionsvorsorge (vgl. ebd.). Mehrere Länder, darunter 

auch Österreich, erhalten zudem regelmäßig die Empfehlung, das gesetzliche Pensionsalter 

anzuheben, um die finanzielle Nachhaltigkeit des Pensionssystems sicherzustellen (vgl. Her-

mann 2015, 26). Die Berechnungen der „Ageing Reports“ der Europäischen Kommission er-

geben für Österreich jedoch regelmäßig – trotz massiver demografischer Verschiebungen – 

eine lediglich marginale langfristige Steigerung der öffentlichen Pensionsausgaben (vgl. Türk 

2015, 2018). Es lässt sich daher erkennen, dass die Kommission bei ihren Empfehlungen zur 

Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters eine äußerst verengte Sichtweise vermeintlicher 

fiskalischer Sachzwänge anwendet (vgl. Türk 2018). 

2.3 Deutliches Ungleichgewicht der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
zulasten der ArbeitnehmerInnen  

Die oben identifizierten Hindernisse für eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU kön-

nen jedoch nicht unabhängig von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen betrachtet werden, 

sondern sind eng mit diesen verbunden. Nach der globalen Wirtschaftskrise Mitte der 1970er-

Jahre setzten Entwicklungen in der globalen politischen Ökonomie ein, die im Allgemeinen 

eine Machtverschiebung von Industrie- zu Finanzkapital darstellten, die durch eine zuneh-

mende Liberalisierung der Finanzmärkte beschleunigt wurde (vgl. Van Apeldoorn 2002, 55 u. 

60 f.). Doch auch innerhalb des Industriekapitals wurde eine Ausrichtung an der tendenziell 

kurzfristig orientierten Profitlogik der Kapitalmärkte dominant (vgl. Van Apeldoorn/Overbeek 

2012, 5). Die Machtverschiebungen innerhalb des Kapitals lassen sich auch im Kontext der 

zunehmenden strukturellen Macht transnationalen Kapitals verstehen, das durch seine grenz-

überschreitende Mobilität Druck in Richtung möglichst profitabler Standort- und Investitions-

bedingungen ausüben kann (vgl. Gill/Law 2003, 102–106). Mit diesen Entwicklungen einher-

gehend verschob sich auch das allgemeine Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit zu-

nehmend zulasten der ArbeitnehmerInnen (vgl. Van Apeldoorn 2002, 55). 

Diese grundlegenden Verschiebungen globaler gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse drücken 

sich im EU-Mehrebenensystem in einer spezifischen Form aus. Zum einen sehen sich Gewerk-

schaften auf nationaler Ebene mit vielschichtigen Herausforderungen konfrontiert, die ihre 

Machtressourcen erheblich einschränken. Obwohl die Ausgangsbedingungen je nach Land 

unterschiedlich sind, gibt es eine Reihe von Entwicklungen, die die Durchsetzungsstärke der 

Gewerkschaften oftmals untergraben. Dazu zählen in vielen Ländern der Rückgang der traditi-

onell gewerkschaftlich stark organisierten verarbeitenden Industrie und Privatisierungen öffent-

licher Dienstleistungen, die Zunahme atypischer Arbeitsverhältnisse, teils hohe Arbeitslosigkeit 

und eine Dominanz der neoliberalen politischen Agenda (vgl. Bernaciak et al. 2014, 11 f.). Auch 

stellen Globalisierungsprozesse Herausforderungen für Gewerkschaften hinsichtlich der effek-

tiven Regulierung der Arbeitsbedingungen innerhalb nationaler Grenzen dar (vgl. ebd., 11). 

Diese Entwicklungen führten in beinahe allen EU-Mitgliedstaaten zu einem langfristigen Rück-

gang der Mitgliedschaftsraten der Gewerkschaften und in manchen Ländern auch zu einem 
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Rückgang der Abdeckung durch Kollektivverträge (vgl. ebd. u. ebd., 8, Tabelle 1). Eine massive 

Schwächung der Gewerkschaften erfolgte darüber hinaus durch Reformen zur Dezentralisie-

rung und Schwächung der Kollektivvertragssysteme in EU-Mitgliedstaaten, die im Zuge der 

EU-Krisenpolitik ab 2010 finanzielle Kreditprogramme erhielten (vgl. Hermann 2015, 31 f.). 

Zum anderen hat die spezifische Konstruktion des EU-Mehrebenensystems Auswirkungen 

auf die strukturellen Handlungsspielräume von AkteurInnen. So argumentieren etwa Draho-

koupil et al. (2009, 13), die asymmetrische Governance-Konstruktion des EU-Mehrebenen-

systems habe eine spezifische „strategische Selektivität“ (ebd., eigene Übersetzung, Kursiv-

schrift entfernt, zu dem Konzept vgl. Jessop 2004) herausgebildet, die die Interessen von 

transnationalem mobilem Kapital gegenüber anderen Interessen wie jenen der Arbeitneh-

merInnen bevorzugt (vgl. auch Wahl 2013, 177). Da die EU-Ebene eine strukturelle Schieflage 

zugunsten des Abbaus von Barrieren für grenzüberschreitende Marktaktivität aufweist (siehe 

Abschnitt 2.1), entsprechen die Interessen transnationalen Kapitals nach einer weitreichenden 

Deregulierung von Märkten tendenziell eher der vorherrschenden Ausrichtung der dominanten 

EU-Institutionen als gewerkschaftliche Interessen der Sicherung und des Ausbaus von Arbeit-

nehmerInnenrechten (vgl. auch Bieler 2009, 238 f.). 

Darüber hinaus sind Kapitalinteressen unter den Interessenvertretungsorganisationen in Brüs-

sel deutlich stärker vertreten als andere Gruppen. 2007/2008 entfielen laut Plehwe (2012, 11) 

68 % der in Brüssel tätigen Lobbyorganisationen auf Wirtschaftsinteressen, lediglich 1 bis 

2 % auf Gewerkschaften. Eine 2014 erschienene Studie von Wolf et al. (2014) kam zum Ergeb-

nis, dass alleine die Lobby der Finanzindustrie in Brüssel über 1.700 LobbyistInnen beschäf-

tigt (vgl. ebd., 14).  

Die hier exemplarisch genannten Entwicklungen sind als Ausschnitte eines breiteren gesell-

schaftlichen Machtungleichgewichts in der EU zulasten der ArbeitnehmerInnen zu verstehen, 

das ein zentrales Hindernis für eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU darstellt. 

3 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DER EU: VERÄNDERTE  
AUSGANGSLAGE FÜR EINE SOZIALE NEUAUSRICHTUNG? 

Im Folgenden soll der Fokus auf die Frage gerichtet werden, ob sich in den letzten Jahren bzw. 

gegenwärtig Entwicklungen erkennen lassen, die darauf hindeuten, dass die identifizierten 

zentralen Hindernisse für eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU überwunden wer-

den. Dabei sollen relevante Entwicklungen in der EU-Wirtschafts- und -Sozialpolitik sowie 

Veränderungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen überblicksmäßig anhand einzel-

ner Beispiele dargestellt werden. 

3.1 Keine Überwindung der neoliberalen Überordnung trotz teils weniger 
dogmatischem Kurs 

Hinsichtlich der identifizierten Überordnung neoliberaler ökonomischer Integration über wohl-

fahrtsstaatliche Politik in der EU fällt zunächst auf, dass die ESSR und das Reflexionspapier zur 

sozialen Dimension Europas weder die Ausrichtung noch die übergeordnete Stellung der EU-
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Wirtschaftspolitik infrage stellen.12 Die EU-Krisenpolitik wird in der Präambel der ESSR viel-

mehr positiv dargestellt, indem es heißt, Europa habe „bei der Überwindung der Wirtschafts- 

und Finanzkrise seine Entschlossenheit gezeigt, und durch dieses entschiedene Handeln ist 

die Wirtschaft der Union jetzt stabiler, das Beschäftigungsniveau ist so hoch wie nie zuvor und 

die Arbeitslosigkeit geht kontinuierlich zurück“ (Europäisches Parlament et al. 2017, 7). 

In Bezug auf die übergeordnete Stellung der Marktfreiheiten des Binnenmarkts über wohl-

fahrtsstaatliche Politik lässt sich beobachten, dass das Prinzip des gleichen Lohns für die 

gleiche Arbeit am selben Ort von der Kommission gegenwärtig häufig thematisiert wird (vgl. 

z. B. Juncker 2015). Dennoch zeigt der Beitrag von Gagawczuk in diesem Band, dass die 

aktuellen Initiativen der Kommission in diesem Zusammenhang insgesamt zu wenig weitrei-

chend sind, um dem Problem des grenzüberschreitenden Lohn- und Sozialdumpings grund-

legend zu begegnen. So ist etwa die Novelle der Entsenderichtlinie (vgl. Europäisches Parla-

ment/Rat der Europäischen Union 2018) zum Teil im Wesentlichen eine Umsetzung bereits 

bestehender EuGH-Judikatur, und in Bezug auf die vorgeschlagene Europäische Arbeitsbe-

hörde (vgl. Europäische Kommission 2018) sieht der Kommissionsvorschlag keine Durchset-

zungskompetenzen der Behörde vor, um bei Regelverstößen Sanktionen vollstrecken zu kön-

nen (siehe Gagawczuk in diesem Band).   

Darüber hinaus befinden sich derzeit Vorschläge zum Binnenmarktrecht auf der EU-Agenda, 

die zu einer Verschärfung des Drucks auf Arbeitsbedingungen im grenzüberschreitenden 

Wettbewerb führen könnten. So sieht etwa der Kommissionsvorschlag bezüglich der Sozial-

vorschriften im Straßenverkehr im Rahmen der aktuellen Mobilitätspakete (vgl. Europäische 

Kommission 2017c) unter anderem vor, dass grenzüberschreitende Lkw-FahrerInnen künftig 

erst nach drei (anstelle von bislang zwei) Wochen einen Anspruch auf eine Wochenruhe von 

45 Stunden haben und dass das Verbringen dieser Ruhezeit in der Fahrerkabine legalisiert 

werden soll (vgl. Greil/Ruziczka 2018, 30). 

Eine grundlegende Auseinandersetzung mit der durch EuGH-Rechtsprechung hergestellten 

übergeordneten Stellung der Marktfreiheiten gegenüber sozialen Rechten wurde von der 

Kommission nicht angeregt. 

In Bezug auf die Regelungen der WWU ließ sich seitens maßgeblicher EU-Institutionen zuletzt 

teilweise eine weniger dogmatische Auslegung neoliberaler Prinzipien feststellen als in frühe-

ren Phasen. Darauf deutet zum einen die expansive Geldpolitik der EZB der vergangenen 

Jahre hin. Zum anderen hob die Kommission in einer Mitteilung (vgl. Europäische Kommission 

2015) die Flexibilitätsspielräume des Stabilitäts- und Wachstumspakts hervor und sprach sich 

in einer weiteren Mitteilung (vgl. Europäische Kommission 2016a) für einen positiven bzw. 

expansiven fiskalpolitischen Kurs für die Eurozone aus, um den wirtschaftlichen Aufschwung 

zu stabilisieren. Trotz ihres Eingeständnisses, dass „die vollständige Umsetzung der in den 

länderspezifischen Empfehlungen des Rates enthaltenen haushaltspolitischen Vorgaben“ 

2017 und 2018 eigentlich zu einem leicht restriktiven fiskalpolitischen Kurs führen müsste (vgl. 

ebd., 3; vgl. dazu auch Feigl 2017, 3), machte die Kommission eine Änderung der fiskalpoliti-

schen Regeln des SWP nicht zum Thema (vgl. Europäische Kommission 2016a, 13). Die Auf-

forderung zu einer expansiven Fiskalpolitik im Euroraum stieß jedoch insbesondere bei der 

deutschen Bundesregierung auf Widerstand (vgl. Feigl 2017, 3). 

12 Zwar findet sich in den politischen Leitlinien der Juncker-Kommission die Aussage, dass bei den Krisenbewälti-
gungsmaßnahmen die „soziale Fairness […] zu kurz“ (Juncker 2014b, 2) gekommen sei. Dennoch findet sich 
diese Einschätzung in den genannten Dokumenten, die zentrale Referenzpunkte der aktuellen sozialpolitischen 
EU-Agenda sind, nicht wieder. 
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3.2 Widersprüchliche Entwicklungen in der sozialpolitischen Ausrichtung 
der EU  

Im Folgenden soll der Fokus darauf gerichtet werden, inwiefern in der sozialpolitischen EU-

Agenda aktuell Entwicklungen erkennbar sind, die ein substanzielles Abrücken von der auf der 

EU-Ebene stark verfolgten diskursiven Reorientierung wohlfahrtsstaatlicher Politik an den ver-

meintlichen Erfordernissen der Wettbewerbsfähigkeit sowie fiskalpolitischen „Sachzwängen“ 

einleiten. 

Auf der einen Seite hat die Kommission in den letzten Jahren mehrere Vorschläge für neue 

bzw. überarbeitete sozialpolitische Rechtsakte, insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts, 

vorgelegt. Prinzipiell kann darin eine Stärkung der Agenda verbindlicher sozialpolitischer EU-

Rechtsakte erkannt werden. Die Ausrichtung und Reichweite der einzelnen Initiativen muss 

jedoch im Detail analysiert werden (siehe dazu etwa Risak und Gagawczuk in diesem Band). 

Darüber hinaus enthält die europäische Säule sozialer Rechte zahlreiche Formulierungen, die 

als Aufforderung zur Absicherung und Stärkung sozialer Rechte verstanden werden können 

(zur Analyse der ESSR vgl. ausführlicher Soukup 2017). So enthalten sie etwa Formulierungen 

bezüglich des Rechts auf Nichtdiskriminierung in Bezug auf „Beschäftigung, sozialen Schutz, 

Bildung und den Zugang zu öffentlich verfügbaren Gütern und Dienstleistungen“ (Europäi-

sches Parlament et al. 2017, Prinzip 3) und des Rechts „auf angemessene Mindesteinkom-

mensleistungen, die ein würdevolles Leben ermöglichen“ (ebd., Prinzip 14). Auch heißt es in 

der ESSR, dass „[j]eder Mensch im Alter […] Recht auf Mittel [hat], die ein würdevolles Leben 

sicherstellen“ (ebd., Prinzip 15b). Darüber hinaus sollen „Beschäftigungsverhältnisse, die zu 

prekären Arbeitsbedingungen führen, […] unterbunden [werden], unter anderem durch das 

Verbot des Missbrauchs atypischer Verträge“ (ebd., Prinzip 5d). 

Aufgrund der rechtlichen Unverbindlichkeit des Dokuments werden durch die europäische 

Säule sozialer Rechte jedoch keine zusätzlichen Rechte geschaffen. Darüber hinaus sind die 

Prinzipien der ESSR sehr allgemein formuliert, wodurch politischen AkteurInnen weiter Inter-

pretationsspielraum dahin gehend zukommt, wie diese Prinzipien zu erreichen sind und ob sie 

bereits als erfüllt gelten.  

Die ESSR enthält allerdings auch Elemente, die zur Legitimierung einer Fortsetzung der domi-

nanten angebotsorientierten Ausrichtung in der EU-Beschäftigungspolitik beitragen könnten. 

So sollen Arbeitslose zwar das Recht auf „angemessene Leistungen von angemessener Dau-

er entsprechend ihren Beiträgen und den nationalen Bestimmungen zur Anspruchsberechti-

gung“ (ebd., Prinzip 13) haben. Zugleich wird mit der Ergänzung, wonach diese „die Empfän-

ger nicht davon abhalten [sollen], schnell wieder in Beschäftigung zurückzukehren“ (ebd.), 

ebenso die implizite Aufforderung, vermeintlich zu weitreichende Arbeitslosenleistungen zu 

vermeiden, in die Proklamation aufgenommen. Dem Charakter einer Deklaration, die eine 

„Säule sozialer Rechte“ darstellen soll, ebenso entgegenstehend ist zudem das Prinzip, wo-

nach „[i]m Einklang mit der Gesetzgebung und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen […] die notwen-

dige Flexibilität für Arbeitgeber gewährleistet [wird], damit sie sich schnell an sich verändern-

de wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpassen können“ (ebd., Prinzip 5b). 

Hier lässt sich auch die Problematik erkennen, die damit einhergeht, dass die Kommission im 

Zusammenhang mit der ESSR die sogenannte „Flexicurity“-Agenda wiederbeleben möchte 

(vgl. Europäische Kommission 2016b, 5). Das seitens der Europäischen Kommission stark 

vorangetriebene Konzept, das die Bedeutung der Kombination von Flexibilität und Sicherheit 

auf dem Arbeitsmarkt betont, ist durch seine unklare Definition höchst ambivalent (vgl. Burro-
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ni/Keune 2011, 77–79). Dies ermöglicht es letztlich, unter der Überschrift eines vermeintlich 

ganzheitlich ausgerichteten Konzepts (vgl. ebd., 78) den Abbau als zu streng empfundener 

Arbeitsmarktregulierungen nahezulegen. So wird in einem Strategiepapier des European Poli-

cy Strategy Centre – des Thinktanks der Europäischen Kommission – zur sozialen Dimension 

der WWU im Zusammenhang mit einer Wiederbelebung der „Flexicurity“-Agenda als zentrale 

Stoßrichtung für die meisten Arbeitsmarktreformen ausgegeben: „maintain a sufficient level of 

protection to ensure investment in skills and avoid falling into the poverty trap, while reducing 

rigidities which lead to disincentives for job creation and uptake“ (EPSC 2015, 3 f.). 

Die länderspezifischen Empfehlungen 2018 legen der Kommission zufolge Schwerpunkte auf 

angemessene Qualifizierung, die Effektivität und Angemessenheit sozialer Sicherheitsnetze 

sowie die Verbesserung des sozialen Dialogs und die Einbindung der Sozialpartner (vgl. 

Clauwaert 2018, 7). Clauwaert (ebd., 18) erkennt in den aktuellen Empfehlungen „once again 

[…] a step in the right direction“. Eine grundlegende Neuausrichtung des Europäischen Se-

mesters lässt sich der Analyse zufolge allerdings nicht erkennen, da „in several fields that are 

crucial for the trade union movement, like (higher) wages, reducing precarious employment 

and more of both private and public investment, they only partially meet the expectations that 

were created following the adoption of the EPSR“ (ebd., 7; siehe auch Müller/Schulten in 

diesem Band). 

Auch wird die bisherige Sichtweise der Kommission zur Pensionspolitik, die auf einer demo-

grafischen Sachzwanglogik beruht, in der aktuellen EU-Agenda nicht neu ausgerichtet. Zwar 

findet sich die Empfehlung einer Koppelung des gesetzlichen Pensionsalters an die Lebens-

erwartung – entgegen dem Erstentwurf des Dokuments (vgl. Europäische Kommission 2016c, 

Prinzip 13b) – nicht in der ESSR. Dennoch wird diese Maßnahme beispielhaft zur Beschrei-

bung des Szenarios eines verstärkten gemeinsamen Ausbaus der sozialen Dimension der EU 

im Reflexionspapier zur sozialen Dimension angeführt (vgl. Europäische Kommission 2017b, 

31). Auch wird Österreich in den aktuellen länderspezifischen Empfehlungen erneut die An-

hebung des gesetzlichen Pensionsalters empfohlen (vgl. Council of the European Union 

2018, 10). 

3.3 Unterschiedliche Situationen der Gewerkschaften, aber generell  
konstantes Machtungleichgewicht zulasten der ArbeitnehmerInnen 

In Bezug auf das dritte identifizierte Hindernis wurde argumentiert, dass das massive Macht-

ungleichgewicht zwischen (insbesondere transnationalem) (Finanz-)Kapital und Arbeit in der 

EU ein zentrales Hindernis für eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU darstellt. 

Die massiv ungleichen Kräfteverhältnisse zulasten der ArbeitnehmerInnen drücken sich ge-

genwärtig in den einzelnen Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Ausmaß aus. Insbesondere 

in Südeuropa wurden die Gewerkschaften im Zuge der Krisenpolitik massiv geschwächt. Zu-

sätzlich zu der Schwächung gewerkschaftlicher Machtressourcen durch die drastisch gestie-

gene Arbeitslosigkeit wurden die institutionellen Machtressourcen der Gewerkschaften in 

Griechenland beinahe vollkommen zerstört (vgl. Vogiatzoglou 2018, 129) und in Spanien er-

heblich eingeschränkt (vgl. Köhler/Calleja Jiménez 2018, 78  f.). In beiden Ländern spielten 

massive Eingriffe in die Kollektivvertragssysteme dabei eine maßgebliche Rolle (vgl. ebd. u. 

Vogiatzoglou 2018, 129). Aber auch in anderen EU-Ländern wurden in den vergangenen Jah-

ren Reformen durchgeführt, die die Gewerkschaften deutlich schwächten. So führten die Ar-

beitsrechtsänderungen in Frankreich 2016 und 2017 zu grundlegenden Machtverschiebungen 
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in den industriellen Beziehungen (vgl. Pernot 2018, 46 f.): Zum einen wurde der langfristige 

Bedeutungsverlust der Ebene sektoraler Kollektivvertragsverhandlungen massiv verschärft, 

indem die einzelnen Unternehmen in vielen Bereichen zur zentralen Verhandlungsebene ge-

macht wurden (vgl. ebd., 46). Zum anderen wurden die Möglichkeiten für ArbeitgeberInnen 

ausgeweitet, auf der Unternehmensebene Vereinbarungen mit VerhandlungspartnerInnen 

auszuhandeln, die keine GewerkschaftsvertreterInnen sind (vgl. ebd., 47). Die Entwicklungs-

trends der letzten Jahre waren jedoch nicht homogen. In Deutschland wiederum kam es in 

den vergangenen Jahren zu einer Revitalisierung gewerkschaftlicher Machtressourcen, die 

unter anderem auf die breite gesellschaftliche Unterstützung der gewerkschaftlichen Kampa-

gnen zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und zur Reregulierung der Leiharbeit 

zurückzuführen ist (vgl. Dribbusch et al. 2018, 223–227). In Bezug auf die europäischen Ge-

werkschaftsverbände konstatieren Müller/Platzer (2018, 319 f.) eine Schwächung der organi-

sationalen Machtressourcen seit der Krise, da nationale Gewerkschaften ihre Aktivitäten ten-

denziell verstärkt auf die innerstaatliche Ebene fokussierten. 

Hinsichtlich der politischen Kräfteverhältnisse im breiteren Sinn haben in den südeuropäi-

schen EU-Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren soziale Bewegungen und Parteien, 

die sich konfrontativ gegen die Austeritätspolitik stellten, an Stärke gewonnen (vgl. Papa-

dopoulos/Roumpakis 2018, 517–519). Die massive Blockadehaltung der Eurogruppe ge-

genüber den Forderungen der griechischen Regierung nach einer Abkehr von der Austeri-

tätspolitik zeigte aber, dass die Kräfteverhältnisse innerhalb der Eurozone, die auf ein Auf-

rechterhalten der bestehenden politisch-ökonomischen Ordnung in der EU drängen, sehr 

massiv sind (vgl. ebd., 518 f.). Auf der anderen Seite sind rechtspopulistische und -extreme 

Parteien in zahlreichen EU-Mitgliedstaaten im Aufwind. In mehreren nordwesteuropäischen 

Ländern sind es diese Parteien, die von sozialen Abstiegsängsten, die unter anderem mit 

verstärkter Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt verbunden sind, am meisten profitieren (vgl. 

Hofmann/Nachtwey 2017, 97 f.). 

4 WELCHE HANDLUNGSPERSPEKTIVEN GIBT ES FÜR AKTEURiNNEN,  
DIE FÜR SOZIALEN FORTSCHRITT KÄMPFEN? 

Dieser Beitrag hat drei zentrale Hindernisse für eine substanzielle soziale Neuausrichtung 

der EU identifiziert. Aktuelle Entwicklungen deuten zwar auf partielle Veränderungen in Be-

zug auf diese Faktoren, aber auf keine grundlegend veränderte Ausgangslage hin. So gibt 

es erstens zwar Impulse, die auf eine weniger dogmatische neoliberale Ausrichtung in der 

EU-Wirtschaftspolitik hindeuten. Die strukturelle Verankerung der Überordnung neoliberaler 

ökonomischer Integration wird jedoch nicht angetastet. Zweitens ist derzeit zwar zu erken-

nen, dass die Agenda verbindlicher sozialer Mindeststandards durch mehrere Vorschläge 

für sozialpolitische Rechtsakte gestärkt werden könnte. Eine grundlegende Abkehr von der 

– nicht nur auf EU-Ebene stark vorangetriebenen – Ausrichtung an einem „europäische[n] 

Sozialmodell im Dienste des Wettbewerbs“, wie Altvater/Mahnkopf (2007, 124) in Bezug auf 

die Lissabon-Strategie formulieren, ist jedoch nicht zu erkennen. Nach wie vor sind zentrale 

Ausrichtungen in der Sozial- und Beschäftigungspolitik der EU von der Orientierung an der 

Flexibilisierung von ArbeitnehmerInnen und vermeintlichen fiskalischen Sachzwängen, ins-

besondere in Bezug auf die Finanzierung der Pensionssysteme, geprägt. Drittens lassen 
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sich in Bezug auf die sozialen Kräfteverhältnisse zum Teil deutlich geschwächte Machtres-

sourcen der Gewerkschaften feststellen, nicht zuletzt aufgrund politischer Maßnahmen in 

den letzten Jahren, die den Einfluss von Gewerkschaften zurückdrängten. Rezente politi-

sche Verschiebungen haben sich – mit Ausnahme von insbesondere Spanien, Portugal und 

Griechenland – vor allem im Aufstieg rechtsnationaler Kräfte ausgedrückt. 

Welche generellen Schlüsse können aus dieser Analyse in Bezug auf die Handlungsper-

spektiven von AkteurInnen gezogen werden, die für sozialen Fortschritt kämpfen? Zunächst 

erscheint es für progressive AkteurInnen relevant, sich nicht in eng geführten binären Debat-

ten darüber zu verlieren, ob es „mehr“ oder „weniger“ Europa bzw. eine vertiefte Integration 

oder eine verstärkte „Rückkehr“ zum Nationalstaat brauche (vgl. Attac 2017, 10 f.; Guth et 

al. 2017, 152 f.; Wahl 2013, 180 f.). So lässt etwa ein bedingungsloses Bekenntnis zu vertief-

ter Integration innerhalb der WWU unbeantwortet, welche sozioökonomische Ausrichtung 

dieser Integrationsschub haben soll, und läuft Gefahr, implizit Prozesse zu unterstützen, die 

auf eine Verfestigung der bisherigen Integrationsweise hinauslaufen (vgl. Templ et al. 2017; 

siehe auch Feigl in diesem Band). In diesem Zusammenhang führt auch der Fokus der Sze-

narien im Reflexionspapier der Kommission zur sozialen Dimension Europas (vgl. Europäi-

sche Kommission 2017b, 25–31) auf die Frage, auf welcher Ebene sozialpolitische Regelun-

gen und Kompetenzen angesiedelt sein sollen – anstatt die inhaltliche Ausrichtung der künf-

tigen Entwicklung in den Mittelpunkt zu rücken –, an entscheidenden Fragen vorbei (vgl. 

Soukup 2017, 7). 

Stattdessen gilt es, die Diskussion um die künftige Entwicklung der EU darauf zu lenken, 

welche sozioökonomische Ausrichtung in Europa im Mittelpunkt stehen soll. Diese Debatte 

sollte unmittelbar an den materiellen Arbeits- und Lebensbedingungen ansetzen und darauf 

fokussieren, wie aktuelle Formen von Ungleichheit und Ausbeutung bekämpft und gute Le-

bensbedingungen für alle im Sinne sozialen Fortschritts erreicht werden können. 

Die Strategien progressiver AkteurInnen im Kampf um sozialen Fortschritt innerhalb des EU-

Mehrebenensystems müssen dabei unweigerlich auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen 

(vgl. Guth et al. 2017, 159; Wahl 2013, 184). Generell erscheint Lehndorffs (2018, 14) Argu-

ment plausibel, wonach eine progressive Reform der EU nur dann zustande kommen könne, 

wenn dafür eine Mehrheit in einer kritischen Masse an Mitgliedstaaten vorhanden ist. Dies 

wiederum erfordere Mehrheiten für progressive Veränderungen innerhalb der Nationalstaa-

ten (vgl. auch Wahl 2013, 184). Es ist daher wichtig, Auseinandersetzungen um sozialen 

Fortschritt auf lokalen, regionalen und nationalen Handlungsebenen als wesentlichen Teil 

der politischen Kämpfe um eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU zu sehen. Da-

rüber hinaus gilt es gleichzeitig aber auch, die Machtressourcen der Gewerkschaftsverbän-

de auf europäischer Ebene zu stärken und starke transnationale Bündnisse progressiver 

AkteurInnen aufzubauen (vgl. Müller/Platzer 2018, 325 f.; Mesch 2017; Wahl 2013, 184). 

Zudem erscheint es wesentlich, unterschiedliche Zeithorizonte strategischen Handelns zu 

berücksichtigen. Unmittelbar steht oftmals im Vordergrund, soziale Verschlechterungen auf 

unterschiedlichen Ebenen zu verhindern (vgl. Offe 2011, 44 f.), wie etwa eine mögliche Ver-

tiefung der WWU, die die dominante neoliberale Ausrichtung der EU-Integration verschärft 

(siehe dazu Feigl in diesem Band). Neben Auseinandersetzungen um konkrete Verbesserun-

gen bei gegenwärtig verhandelten sozialpolitischen EU-Rechtsakten, wo dafür Handlungs-

spielräume bestehen, gilt es auf europäischer Ebene auch, Maßnahmen zu benennen, die 

Einstiegsprojekte eines umfassenderen Kurswechsels der EU-Integrationsweise darstellen 

könnten. Dazu zählen etwa ein soziales Fortschrittsprotokoll, das die Vorrangstellung sozia-
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ler Grundrechte über Marktfreiheiten und Wettbewerbsregeln im Primärrecht festlegt (vgl. 

Rödl/Seitz 2018), eine substanzielle Ausweitung rechtlich verbindlicher sozialer Mindest-

standards, zum Beispiel in Bezug auf einzelstaatliche Arbeitslosenversicherungssysteme 

(vgl. Bruckner 2017), oder eine „goldene Investitionsregel“ (vgl. Truger 2015), um Spielräume 

für öffentliche Investitionen zu erweitern. Wesentlich ist es, derartige Forderungen im Rah-

men eines neuen sozialen Aktionsprogramms (vgl. AK 2016) nicht isoliert zu betrachten, 

sondern als Bestandteile einer stärkeren Politisierung der sozioökonomischen Ausrichtung 

der EU (vgl. dazu Bieling 2017, 65) und  als Teil der Auseinandersetzung um erweiterte 

Handlungsspielräume für längerfristige umfangreichere politische Veränderungen in Rich-

tung sozialen Fortschritts (vgl. dazu Bieling 2003, 76; Guth et al. 2017b, 266). 

Dabei ist klar, dass eine inhaltliche Neuausrichtung des EU-Mehrebenensystems an sozia-

lem Fortschritt nicht das Ergebnis abstrakter Konzepte oder Einigungen institutioneller Ak-

teurInnen sein kann, sondern aus breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen hervor-

gehen muss (vgl. Guth et al. 2017b, 265). In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass 

die Strategien progressiver AkteurInnen auf eine substanzielle Verschiebung der sozialen 

Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit (sowie weiterer gesellschaftlicher Machtun-

gleichgewichte) abzielen, um die Voraussetzungen für umfassende Veränderungen der Inte-

grationsweise der EU erreichen zu können (vgl. dazu auch ebd.). Daher können sich die 

Strategien progressiver AkteurInnen nicht darauf beschränken, innerhalb des gegebenen 

institutionellen Rahmens Forderungen an EU-Organe zu artikulieren (vgl. ebd.), sondern 

müssen die zentralen Hindernisse für eine substanzielle soziale Neuausrichtung politisieren 

und auf Brüche mit der bisher dominanten Integrationsweise abzielen (vgl. ebd., 262; Guth 

et al. 2017a, 158). So konstatiert Lehndorff, dass „[e]in Institutionengebäude wie das von 

Maastricht, das fast alle Ampeln für neoliberale Politik auf grün stellt, aber die für Sozialstan-

dards und für gegenseitige Unterstützung und Annäherung der Volkswirtschaften auf rot 

oder bestenfalls gelb blinkend, […] nicht ohne harte Konflikte, Krisen und Brüche reformiert 

werden [kann]“ (Lehndorff 2014, 37, Kursivschrift entfernt). 

Die gegenwärtige politische Auseinandersetzung um die Zukunft der EU wird in der öffentli-

chen Debatte oftmals auf die Frage reduziert, ob liberale, proeuropäische Kräfte das „euro-

päische Projekt“ vor dem Hintergrund deren Infragestellung durch rechtsnationale Kräfte 

verteidigen können (vgl. dazu Bieling 2017, 64 f.; Attac 2017, 10). Trotz der gegenwärtig 

stärkeren Thematisierung der sozialpolitischen Agenda auf EU-Ebene wird die sozioökono-

mische Ausrichtung der EU oftmals verkürzt diskutiert. ArbeitnehmerInnenvertretungen, so-

ziale Bewegungen und Organisationen sowie an sozialem Fortschritt interessierte Parteien 

müssen den Kampf gegen Ausbeutung und die Machtkonzentration ökonomischer Eliten 

und den Einsatz für gute Arbeits- und Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Fortschritt 

in den Mittelpunkt rücken und deutlich machen, dass sowohl eine Fortsetzung der neolibe-

ralen Ausrichtung der EU-Integration als auch die durch rechtsnationale Strömungen betrie-

bene gesellschaftliche Spaltung diesen Zielen entgegenstehen. Das Ausmaß, in dem es auf 

den unterschiedlichen Handlungsebenen gelingt, durch die Politisierung der Hindernisse für 

eine soziale Neuausrichtung des EU-Mehrebenensystems Umbrüche in den Machtverhält-

nissen zu erzeugen, wird dafür entscheidend sein, welche Perspektiven für substanziellen 

sozialen Fortschritt auf den verschiedenen Handlungsebenen der EU künftig offenstehen.   
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